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 Veröffentlicht am 16.12.1953

Norm

EheG §55 e2

Rechtssatz

Beachtlichkeit des Widerspruches einer dreiundsechzigjährigen Frau, die in dreiundzwanzigjähriger Ehe mehrere

Kinder großgezogen und daher Anspruch darauf hat, im Alter in ihrer familienrechtlichen Stellung geschützt zu

werden.
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